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Allgemeinverfügung zur Bestimmung des 
Fahrwegs für die Beförderung von gefähr-
lichen Gütern nach § 35a Abs. 3 der Gefahr-
gutverordnung Straße, Eisenbahn und Bin-
nenschifffahrt im Bereich der Stadt Duisburg 
vom 29.03.2021

Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 35b der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefähr- 
licher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen  
und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGV-
SEB -) in der jeweils geltenden Fassung wird hier- 
mit bestimmt:

1     Anwendungsbereich

Diese Allgemeinverfügung gilt für
-   entzündbare Gase der Klasse 2 nach § 35b 

Tabelle lfd. Nr. 2 GGVSEB und
-   entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 nach  

§ 35b Tabelle lfd. Nr. 4 GGVSEB.

2     Fahrweg

2.1  Allgemeines

Fahrwege sind die zu dem Positivnetz nach Num-
mer 2.2 zählenden Straßen und, soweit erforder- 
lich, die sonstigen geeigneten Straßen nach Num-
mer 2.4.

Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des 
Negativnetzes nach Nummer 2.3.

2.2  Positivnetz

Zum Positivnetz zählen 
-    die in der Anlage aufgeführten Straßen 
in der jeweils gültigen Fassung.

2.3  Negativnetz 

Ein Negativnetz ist nicht vorhanden.

Unberührt bleiben die mit dem Zeichen 261 StVO 
oder mit anderen Fahrverbotszeichen nach StVO 
gekennzeichneten Straßen.

233Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021

2.4  Fahrweg außerhalb des Positivnetzes 

Soweit der Be- oder Entladeort auf Strecken des 
Positivnetzes nicht erreicht werden kann, soll der 
Fahrweg über den kürzesten geeigneten Fahrweg 
führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu 
benutzen. 

Ist die / der Beförderer*in bzw. die / der Fahrzeug- 
führer*in über die Eignung dieser Straße im Zwei-
fel, muss die zuständige Straßenverkehrsbehörde 
befragt werden.

2.5  Autohöfe

Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes 
nicht erreicht werden können, soll der Fahrweg 
über den kürzesten geeigneten Fahrweg führen.  
Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu be- 
nutzen. 

3     Benutzung des Fahrweges

Nach § 35a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 
GGVSEB sind grundsätzlich die Autobahnen zu 
benutzen. Für die Fahrt von dem Beladeort zu 
der dem Beladeort nächstgelegenen Autobahn-
anschlussstelle sowie von der dem Entladeort 
nächstgelegenen Autobahnanschlussstelle zu  
dem Entladeort sind grundsätzlich die Straßen  
des Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen.  
Dabei gilt der Grundsatz, dass der kürzeste ge- 
eignete Fahrweg zu benutzen ist.

Soweit geschlossene Ortschaften über Umge-
hungsstraßen umfahren werden können, sind 
diese zu benutzen.

4      Beschreibung des Fahrwegs für die/den 
Fahrzeugführer*in

4.1  Beschreibung des Fahrweges

Die / Der Beförderer*in hat den Fahrweg nach 
dieser Allgemeinverfügung, z.B. durch farbliche 
Kennzeichnung in geeigneten Straßenkarten oder 
durch eine Auflistung der Straßen, in der Reihen-
folge ihrer Benutzung, schriftlich zu beschreiben. 
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40105 Düsseldorf), kann auf Antrag die 
aufschiebende Wirkung einer Klage ganz 
oder teilweise wiederherstellen.

Duisburg, den 29. März 2021

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Danjou
Tel.-Nr.: 0203 283-4801

Zusätzlicher Hinweis: 

Die in der Vergangenheit erhältliche Ge-
fahrgut-Karten-CD wird, inhaltlich redu-
ziert, nur noch auf Wunsch gegen eine 
Gebühr (derzeit 20,00 €) ausgegeben. Zu 
beziehen ist sie ausschließlich beim Lan- 
desbetrieb Straßenbau NRW, Betriebssitz,  
Referat Planung, Abteilung Straßeninfor- 
mation und Vermessung, Deutz-Kalker- 
Straße 18 - 26, 50679 Köln, oder unter
kontakt.strasseninformation@strassen.nrw.
de.

Die bisher auf der Gefahrgut-Karten-CD 
vorhandenen Informationen stehen seit Juli 
2019 zum kostenfreien Download bereit.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Markus Belzer
0221 / 8397 – 157
markus.belzer@strassen.nrw.de
oder
Bernd Geenen
02151 / 819 – 230,
bernd.geenen@strassen.nrw.de

4.2  Mitführungspflicht

Die / Der Fahrzeugführer*in ist durch die / 
den Beförderer*in in die Allgemeinverfü-
gung und den Gebrauch der Fahrwegbe-
schreibung vor jeder Beförderung einzu-
weisen. Die / Der Fahrzeugführer*in hat die 
Fahrwegbeschreibung und eine Kopie die-
ser Allgemeinverfügung einschließlich ihrer 
Anlagen während der Fahrt mitzuführen, 
zu beachten und zuständigen Personen auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

4.3   Abweichungen aus unvorhergese-
henen Gründen

Muss die / der Fahrzeugführer*in aus un-
vorhergesehenen Gründen vom beschrie-
benen Fahrweg nach Nr. 4.1 abweichen, 
hat sie / er unverzüglich nach Erreichen 
einer geeigneten Haltemöglichkeit den von 
der festgelegten Fahrwegbeschreibung 
abweichenden Fahrweg in die Fahrweg- 
beschreibung einzutragen. 

Muss die / der Fahrzeugführer*in aus be- 
trieblichen Gründen vom beschriebenen 
Fahrweg nach Nr. 4.1 abweichen, ist ihr / 
ihm vor einer Weiterfahrt von der / dem 
Beförderer*in ein neuer Fahrauftrag mit 
geändertem Fahrweg zu übermitteln. Ab-
satz 1 gilt entsprechend.

5      Übergangsregelungen an den 
Landesgrenzen

Bei Beförderungen aus dem Ausland oder 
aus einem anderen Bundesland ist ab Lan-
desgrenze das Positivnetz (Nummer 2.2), 
gegebenenfalls auf dem kürzesten Wege 
auf sonstigen geeigneten Straßen (Num-
mer 2.4), anzufahren.

6     Ordnungswidrigkeiten

Verstöße der / des Beförderer/s*in und der 
/ des Fahrzeugführer/s*in gegen die Pflich-
ten aus dieser Allgemeinverfügung können 
gemäß § 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungs-
widrigkeiten geahndet werden.

7     Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
und tritt am 01. Juni 2021 in Kraft. 

Die Allgemeinverfügung vom 01. Juli 2013 
wird zum 31. Mai 2021 widerrufen.

8     Sofortige Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686) in der jeweils gültigen Fas-
sung wird hiermit die sofortige Vollziehung 
angeordnet.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
dieser Allgemeinverfügung ist erforderlich, 
um die ständige Versorgung von Gewerbe 
und Endverbrauchern mit den bezeichne-
ten Gütern unter Aufrechterhaltung der 
notwendigen Sicherheit beim Transport 
zu gewährleisten. Aus diesen Gründen ist 
es nicht vertretbar, die Unanfechtbarkeit 
dieser Allgemeinverfügung und ggf. den 
längeren Zeitablauf von Rechtsmittelverfah-
ren abzuwarten.

9     Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekannt- 
gabe Klage erhoben werden. Die Klage  
ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf,  
Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schrift-
lich, in elektronischer Form nach Maß- 
gabe der Verordnung über die technischen  
Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektro-
nischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle einzulegen.

10   Hinweis

Aufgrund der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung hat die Klage keine aufschie-
bende Wirkung. Das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düssel-
dorf (Postanschrift: Postfach 20 08 60, 



Amtsblatt ...............................L

235Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021

Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 L 1 Walsum
2 Dr.-Hans-Böckler-Straße von L 1 bis A 59 Aldenrade
3 Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße von L 1 bis Am Driesenbusch Aldenrade
4 Friedrich-Ebert-Straße (L 1) Walsum
5 Holtener Straße Walsum
6 Hülsermannshof Walsum
7 Weseler Straße (L 1) Fahrn

Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 L 1 Hamborn
2 Am Inzerfeld Neumühl
3 Boschstraße Neumühl
4 Dahlmannstraße von Roonstraße bis Kaiser-Friedrich-Straße Marxloh
5 Duisburger Straße (L 1) Alt-Hamborn/Neumühl
6 Kaiser-Friedrich-Straße von Dahlmannstraße bis Stadtgrenze Oberhausen Röttgersbach
7 Konrad-Adenauer-Ring Neumühl
8 Kopernikusstraße Röttgersbach
9 Röntgenstraße Neumühl

10 Schlachthofstraße zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Kopernikusstraße Röttgersbach
11 Schulte-Marxloh-Straße von Stockholmer Straße bis Kaiser-Friedrich-Straße Obermarxloh
12 Stockholmer Straße Obermarxloh
13 Theodor-Heuss-Straße von Boschstraße bis Röntgenstraße Neumühl
14 Weseler Straße (L 1) Marxloh

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Walsum

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!

Anlage 

Allgemeinverfügung zur Bestimmung des Fahrwegs für die Beförderung von gefährlichen Gütern 
nach § 35a Abs. 3 GGVSEB im Bereich der Stadt Duisburg (AV 2021)

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Hamborn

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!
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Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 L 1 Meiderich-Beeck
2 Arnold-Dehnen-Straße Obermeiderich
3 Am Nienhaushof Beeckerwerth
4 Am Alten Viehhof Mittelmeiderich
5 Baldusstraße Mittelmeiderich
6 Baustraße von Gartsträucher Straße bis Biesenstraße Mittelmeiderich
7 Berliner Straße von Essen-Steeler-Straße bis EKZ Obermeiderich
8 Biesenstraße von Baustraße bis Rosenau Mittelmeiderich
9 Bürgermeister-Pütz-Straße Untermeiderich

10 Emmericher Straße (L 1) Obermeiderich
11 Essen-Steeler-Straße von Berliner Straße bis Stadtgrenze Oberhausen Obermeiderich
12 Friedrich-Ebert-Straße von Lange Kamp bis Ecke Arnold-Overbeck-Straße Beeck
13 Friedrich-Ebert-Straße von Lange Kamp bis Tankstelle Laar
14 Gartsträucher Straße Mittelmeiderich
15 Hoffsche Straße Beeckerwerth
16 Horststraße Untermeiderich
17 Kaiser-Wilhelm-Str. Hubertusstr. bis Arnold-Overbeck-Str. Beeck
18 Kiffward Untermeiderich
19 Krabbenkamp Untermeiderich
20 Lange Kamp Beeck
21 Möhlenkampstraße von Lange Kamp bis Tankstelle Beeck
22 Mühlenfelder Straße Durchfahrtshöhe 3,80 Meter Laar
23 Neumühler Straße (L 1) Obermeiderich
24 Schlickstraße Durchfahrtshöhe 3,80 Meter Untermeiderich
25 Stahlstraße Untermeiderich
26 Stepelschestraße von Hoffsche Straße bis Am Nienhaushof Beeckerwerth
27 Sympherstraße Mittel-/Obermeiderich
28 Varzinerstraße Obermeiderich
29 Vohwinkelstraße von A 59 bis Gartsträucher Straße Mittelmeiderich

Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 Am Nordhafen Ruhrort
2 Asberger Straße bis Ecke Kirchstraße Homberg
3 Bruchstraße von Duisburger Straße bis Eisenbahnstraße Essenberg
4 Denkmalsplatz Essenberg
5 Duisburger Straße von Moerser Straße bis Emmericher Straße Essenberg
6 Grafschafter Straße bis Hubertusstr. Baerl
7 Hafenstraße Ruhrort
8 Moerser Straße von Duisburger Straße bis Kirchstraße Hochheide
9 Ölinsel Ruhrort

10 Pontwert Ruhrort
11 Reitweg Baerl
12 Rheindeichstraße Homberg
13 Rheinpreußen Straße Hochheide
14 Ruhrorter Straße Hochheide

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Meiderich-Beeck
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Amtsblatt ...............................L

237

Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 L 1 Mitte
2 Am Blumenkampshof Kaßlerfeld
3 Am Brink Kaßlerfeld
4 Am Parallelhafen Neuenkamp
5 Am Schlütershof Kaßlerfeld
6 Auf der Höhe Kaßlerfeld
7 Carl-Benz-Straße Duissern

8 Düsseldorfer Straße (teilw. 
Bestandteil L 1) von Mercator-/Kremerstraße bis Wedauer Straße Dellviertel

9 Essenberger Straße von Marientorstraße bis Am Schlütershof Neuenkamp
10 Fährstraße Duissern
11 Forststraße von Wanheimer Straße bis Obere Kaiserwerther Straße Wanheim-Angerhausen
12 Fraunhoferstraße von Karl-Lehr-Straße bis Polizei Neudorf
13 Gießereistraße Hochfeld
14 Heerstraße von Düsseldorfer Straße bis Wörthstraße Hochfeld
15 Heerstraße von Brückenplatz bis Marientor Hochfeld

16 Kalkweg von Wedauer Straße bis L 1 Neudorf-Süd/ 
Wanheimerort

17 Kardinal-Galen-Straße von Duissernplatz bis A 59 Duissern
18 Karl-Jarres-Straße Hochfeld/Dellviertel
19 Karl-Lehr-Straße Dellviertel/Neudorf-Nord
20 Kaßlerfelder Straße von Am Schlütershof bis Am Brink Kaßlerfeld
21 Koloniestraße Neudorf-Süd
22 Kremerstraße Dellviertel
23 Marientor Altstadt
24 Marientorstraße Altstadt
25 Max-Peters-Straße Kaßlerfeld
26 Meidericher Straße (L 1) Duissern
27 Mercatorstraße von Düsseldorfer Straße bis Verteilerkreis Dellviertel
28 Mülheimer Straße Duissern/Neudorf-Nord
29 Paul-Esch-Straße Hochfeld
30 Paul-Rücker-Straße von Kreuzung Kaßlerfelder Straße bis Lehmstraße Neuenkamp
31 Plessingstraße Dellviertel
32 Rheinhauser Straße Hochfeld

33 Rheinhauser Brücke (Brücke 
der Solidarität) Hochfeld

34 Rudolf-Schock-Straße Hochfeld
35 Ruhrdeich Kaßlerfeld
36 Ruhrorter Straße Kaßlerfeld
37 Schifferstraße von Marientorstraße bis Schwanentor Kaßlerfeld
38 Schwanentor Kaßlerfeld
39 Schweizerstraße (L 1) Duissern
40 Sedanstraße von Werthauser Straße bis Rudolf-Schock-Straße Hochfeld
41 Sternbuschweg (L 1) Neudorf-Nord/Hochfeld
42 Uhlenhorststraße bis A 3 Neudorf-Süd
43 Vulkanstraße von Werthauser Straße bis Marientor Altstadt
44 Wacholder Straße Wanheimerort
45 Wanheimer Str. Hochfeld
46 Werthauser Straße von Sedanstraße bis Vulkanstraße Hochfeld

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Mitte

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!
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Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 L 237 von A 40 AS Duisburg-Rheinhausen bis Moerser Straße Bergheim/Oestrum

2 Am Stellwerk Das Gewerbegebiet Hohenbudberg ist an die L473n über 
den Straßenzug "Am Stellwerk/Dahlingstr" anzubinden Friemersheim

3 Antwerpener Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

4 Asterlager Straße von Moerser Straße bis Homberger Straße Hochemmerich

5 Bliersheimer Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

6 Dahlingstraße von Stadtgrenze Krefeld bis Am Stellwerk Friemersheim/ 
Eisenbahnsiedlung

7 Dieselstraße Hochemmerich
8 Düsseldorfer Straße Rumeln-Kaldenhausen

9 Europaallee Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

10 Friedrich-Ebert-Straße von Schwarzenberger Str. bis Gaterweg Rheinhausen-
Mitte/Friemersheim

11 Gaterweg Friemersheim

12 Hamburger Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

13 Hochstraße Hochemmerich

14 Kopenhagener Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

15 Kreuzacker von Moerser Straße bis Steinacker Bergheim
16 Lange Straße von Moerser Straße bis Grabenacker Bergheim

17 Lissaboner Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

18 Liverpooler Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

19 Marseiller Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

20 Moerser Straße von Römerstraße bis Friedrich-Ebert-Straße Bergheim/ 
Hochemmerich

21 Moerser Straße von Düsseldorfer Str. bis Stadtgrenze Moers Rumeln-Kaldenhausen

22 Osloer Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

23 Rheinhauser Brücke (Brücke 
der Solidarität) Hochemmerich

24 Römerstraße Bergheim

25 Rotterdamer Straße Friemersheim/ 
Bliersheim/Logport

26 Schauenstraße von Moerser Straße bis Hochstraße Bergheim
27 Zum Logport (L 473/L 473n) Friemersheim

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Rheinhausen
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Straße Begrenzung Ortsteil/Siedlung
1 B 288 / Krefelder Straße Huckingen
2 L 1 Süd
3 Albert-Hahn-Straße von Buscher Straße bis Altenbrucher Damm Großenbaum
4 Altenbrucher Damm von AS DU-Großenbaum bis Großenbaumer Allee Großenbaum
5 Angermunder Straße von BAB 524 bis Kreisverkehr Albert-Hahn-Straße Großenbaum
6 Buscher Straße von Albert-Hahn-Straße bis EKZ Großenbaum

7 Düsseldorfer Landstraße (L 
1) Süd

8 Ehinger Straße Angerhausen
9 Großenbaumer Allee von Altenbrucher Damm bis Hausnummer 64 Großenbaum

10 Mannesmannstraße Hüttenheim/Ungelsheim
11 Mündelheimer Straße Hüttenheim
12 Neuenhofstraße von Wanheimer Straße bis Obere Kaiserwerther Straße Wanheim

13 Obere Kaiserwerther Straße Wanheim

14 Richard-Seiffert-Straße Angerhausen/Logport II
15 Uerdinger Straße von Mannesmannstraße bis B288 Mündelheim

Positivnetz Stadtbezirk Duisburg-Süd

Entsprechende Verkehrszeichen sind zu beachten!
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 1061 II -Wedau- in Kraft.

Duisburg, den 17. März 2021

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilen:
Frau Freund
Tel.-Nr.: 0203 283-3362
und
Herr Bentler
Tel.-Nr.: 0203 283-3386

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
19.04.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich in der Gemarkung 
Huckingen, Flur 53 im Ortsteil Rahm,  
östlich der Einfamilienhausbebauung an 
der Angermunder Straße auf der gesam- 
ten Länge zwischen der nördlichen Grund-
stücksgrenze des Flurstücks 23 im Norden 
und der südlichen Grundstücksgrenze des 
Flurstücks 49 im Süden in einer Tiefe von 
ca. 100 m ist ein Bebauungsplan im Sinne 
des § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen. 

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung 
Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“ durchgeführt.

Duisburg, den 21. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Winter 
Tel.-Nr.: 0203 283-3256

Bekanntmachung über den Bebauungs- 
plan Nr. 1061 II -Wedau- für einen Be- 
reich zwischen der westlichen Grenze  
des Planfeststellungsverfahrens zum 
Umbau der Gleisanlage bis Höhe der  
Straße „Im Kneippgrund“, Masuren- 
allee und östliches Ufer des Masuren- 
sees, Plangebietsgrenze des Bebau-
ungsplanes Nr. 1061 I und der südli-
chen Plangebietsgrenze des Bebau-
ungsplanes Nr. 1060 I 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
30.01.2020 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1061 II 
-Wedau- als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1061 II -Wedau- 
wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1061 II -Wedau- 
mit Begründung kann ab dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
beim Amt für Stadtentwicklung und Pro- 
jektmanagement der Stadt Duisburg zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.  gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)   Eine Entschädigung wegen dieses Be- 
bauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche kann 
der Berechtigte dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei den Entschädigungspflich-
tigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalender-

jahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.

2)  Unbeachtlich werden: 

     1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

     2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

     3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Abwägungs- 
vorganges, 

      wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. 

      Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.

3)   Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) bei Zustandekommen dieser Sat- 
zung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1  
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

     a)   eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An- 
zeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

     b)   die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

     c)   der Oberbürgermeister hat den 
Satzungsbeschluss vorher beanstan-
det oder

     d)   der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.
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Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
19.04.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich in der Gemarkung 
Huckingen, Flur 53 im Ortsteil Rahm,  
östlich der Einfamilienhausbebauung an 
der Angermunder Straße auf der gesam- 
ten Länge zwischen der nördlichen Grund- 
stücksgrenze des Flurstücks 23 im Norden 
und der südlichen Grundstücksgrenze des 
Flurstücks 49 im Süden in einer Tiefe von 
ca. 100 m ist eine Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes der Stadt Duisburg aufzu- 
stellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung 
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 7.45 
-Süd- durchgeführt.

Duisburg, den 21. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Winter 
Tel.-Nr.: 0203 283-3256

Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. 1239 -Rahm- „Rahmerbuschfeld“  
für einen Bereich in der Gemarkung 
Huckingen, Flur 53 im Ortsteil Rahm, 
östlich der Einfamilienhausbebauung  
an der Angermunder Straße auf der  
gesamten Länge zwischen der nörd- 
lichen Grundstücksgrenze des Flur- 
stücks 23 im Norden und der südli- 
chen Grundstücksgrenze des Flurstücks 
49 im Süden in einer Tiefe von ca.  
100 m gemäß § 3 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 3 
Planungssicherstellungsgesetz

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
19.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1239 
-Rahm- „Rahmerbuschfeld“ wird mit der 
Begründung beschlossen.

Dieser Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 1239 -Rahm- „Rahmerbuschfeld“ ist 
einschließlich seiner Begründung und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer von sie-
ben Wochen öffentlich auszulegen.

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist 
die Entwicklung eines attraktiven Wohn- 
gebiets, in Form einer lockeren Einfamilien- 
hausbebauung, um der Nachfrage nach 
Wohnbauland im Duisburger Süden zu 
entsprechen. Neben der Schaffung von 
Wohnraum soll durch die Planung die 
wohnortnahe Versorgung in Rahm gesi-
chert werden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
1239 -Rahm- „Rahmerbuschfeld“ für einen 
Bereich in der Gemarkung Huckingen, Flur 
53 im Ortsteil Rahm, östlich der Einfamili- 
enhausbebauung an der Angermunder 
Straße auf der gesamten Länge zwischen 
der nördlichen Grundstücksgrenze des 
Flurstücks 23 im Norden und der südlichen 
Grundstücksgrenze des Flurstücks 49 im 
Süden in einer Tiefe von ca. 100 m kann 
mit der Begründung einschließlich des Um-
weltberichts in der Zeit vom 10.05.2021  
bis 02.07.2021 im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. 
§ 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, in 
den Vitrinen vor den Zimmern U 24 und 
U 25 eingesehen werden. Aufgrund der 
pandemischen Situation durch COVID-19 
ergeben sich auch Auswirkungen auf die 
Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr (mit Ausnahme 
der Betriebsschließungen am 14.05.2021 
und 04.06.2021) unter 0203/283 3256 
oder per Email l.winter@stadt-duisburg.de 
innerhalb der Auslegungsfrist individuell  
zu vereinbaren.

Die Auslegungsfrist ist hier gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB aufgrund der hohen Komplexität 
des Bauleitplanverfahrens um zwei Wochen 
ausgedehnt.

Aufgrund der pandemischen Situation 
durch COVID-19 ist die Auslegungsfrist hier 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB um zwei Wochen 
ausgedehnt. Es ergibt sich eine Ausle-
gungsfrist von insgesamt acht Wochen. 

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement abgegeben werden. Stellung-
nahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben 
werden, können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt Duisburg deren 
Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist.

Auskünfte können nur telefonisch montags 
bis donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr 
und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr unter  
0203/283 3256 oder per Email  
l.winter@stadt-duisburg.de oder nach vor-
heriger Terminabsprache erteilt werden.

Neben dem Bebauungsplan und der Be- 
gründung können die nach Einschätzung  
der Gemeinde wesentlichen, bereits vor- 
liegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen sowie Informationen in Form von 
Gutachten und Untersuchungen nur im 
Internet oder nach vorheriger Terminab-
sprache eingesehen werden.

Folgende Arten umweltbezogener Infor- 
mationen sind verfügbar:

Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 
1239 -Rahm- „Rahmerbuschfeld“ mit 
folgenden Inhalten:

Bestandsaufnahme des aktuellen Umwelt-
zustands, Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Nicht-Durchfüh-
rung der Planung, Prognose bei Durch-
führung der Planung, Maßnahmen zur 
Minderung nachteiliger Auswirkungen, 
Beschreibung der erheblichen nachteiligen 

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021



Amtsblatt ...............................L

242

Thema Immissionen:
-  Hinweise des Umweltamtes zur schall- 

gutachterlichen Untersuchung der ver- 
kehrlichen Auswirkungen und zur er- 
forderlichen Untersuchung von Geruchs- 
einwirkungen,

-  Hinweise von der Unteren Immissions-
schutzbehörde zur Erstellung eines Schall- 
und Geruchsgutachtens

-  Hinweise des Fachbereiches Verkehrlicher 
Immissionsschutz zur schalltechnischen 
Untersuchung

Thema Luft und Klima:
-  Hinweise des Deutschen Wetterdienstes 

zur Berücksichtigung von Auswirkungen 
auf das Schutzgut Klima sowie zur Be-
rücksichtigung der Aspekte des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung im 
Sinne des BauGB

-  Hinweise des BUND zur Erstellung eines 
Klimagutachtens

-  Hinweise des Umweltamtes zur Prüfung 
der Umsetzung von Maßnahmen des 
Luftreinhalteplans, zur Durchführung 
einer mikroklimatischen Simulation, zur  
Optimierung der Bebauungsstruktur und  
zur Berücksichtigung der Zielsetzungen  
zum globalen Klimaschutz und Zielvor- 
gaben der kommunalen Klimaschutz- 
konzepte

Thema Kultur und Sachgüter:
-  Hinweise der Landwirtschaftskammer 

NRW zu Bedenken gegen die Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen sowie  
zu erforderlichen Maßnahmen zum Aus- 
gleich außerhalb des Plangebietes, für 
die keine landwirtschaftlichen Flächen in 
Anspruch genommen werden dürfen

Thema Verkehr:
-  Hinweise von der Verkehrsplanung zu 

Anforderungen an die verkehrliche Er- 
schließung und den Straßenausbau des 
Wohngebietes und des Einzelhandels, 
insbesondere Zufahrt und Bushaltestelle 
sowie allgemeine Hinweise und Anfor- 
derungen zu Wendeanlagen und Privat- 
straßen

Thema Umwelt, Natur- und Artenschutz
-  Hinweise von der Unteren Naturschutz- 

behörde zu erheblichen Bedenken hin- 
sichtlich der geplanten Flächeninan-
spruchnahme sowie zum Erfordernis einer 

Auswirkungen aufgrund schwerer Unfälle 
oder Katastrophen sowie die baulichen und 
sonstigen technischen Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Minderung dieser Aus-
wirkungen, anderweitige Planungsmöglich- 
keiten, Maßnahmen zur Überwachung 
von Wechselbeziehungen bezogen auf die 
Schutzgüter
-  Mensch und menschliche Gesundheit 

(insbesondere Verkehrslärm und Gewer- 
belärm durch den Lebensmittelmarkt, 
Sportlärm, Geruchsimmissionen, CO- 
Pipeline)

-  Tiere, Pflanzen, Artenschutz und biologi-
sche Vielfalt (insbesondere  Biotoptypen, 
FFH-Verträglichkeit, Fledermäuse wie 
Zwergfledermaus, Großer Abendsegler, 
Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus 
und eine Langohrart sowie planungsrele-
vante Vogelarten wie Baumfalke, Baum-
pieper, Bluthänfling, Graureiher, Habicht, 
Kranich, Mäusebussard, Mittelspecht, 
Rauchschwalbe, Rotmilan, Schwarz-
specht, Star, Steinkauz, Turmfalke, Wald-
kauz, Waldlaubsänger, Wanderfalke)

-  Fläche und Boden (insbesondere schüt-
zenswerte Böden, Versiegelung)

-  Wasser (insbesondere Trinkwasserschutz, 
Grund- und Niederschlagswasser)

-  Klima und Luft (insbesondere Klimatope, 
Kaltluftproduktion, Wärme- und Energie-
versorgung, Luftqualität)

-  Landschaftsbild, Ortsbild (insbesondere 
landschaftsbezogene Erholung, Freiraum-
vernetzung, Landwirtschaft)

-  Kultur- und Sachgüter (insbesondere Um- 
gebungsschutz des Baudenkmals, Land- 
wirtschaft)

Umweltbezogene Stellungnahmen von Be- 
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange aus der Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB:

Thema Hochwasser, Wasser und Entwässe- 
rung:
-  Hinweise von der Unteren Wasserbehörde 

und Abfallwirtschaftsbehörde zur Beach-
tung der Lage in der Trinkwasserschutz-
zone IIIb, dem wasserwirtschaftlichen 
Versiegelungsgrad von max. 40 %, zur 
Durchführung einer Deckschichtenerkun-
dung und dem Erhalt von Deckschichten,  
zur Genehmigung der WSG VO bei Erwei- 

terung des Kanalnetzes sowie zur Versi-
ckerung von ausschließlich unbelastetem 
Regenwasser

-  Hinweise der Wirtschaftsbetriebe Duis- 
burg (Entwässerung) zum Anschluss des  
Plangebietes nach Ertüchtigung der Klär- 
anlage Huckingen, zur Sicherung von An- 
schlusstrassen von der inneren zur äuße- 
ren Erschließung im Bauleitplanverfahren, 
zur Höhe der Rückstauebene und, dass  
darunter liegende Flächen gegen Rück- 
stau und Grundstücksüberflutungen zu 
sichern sind, zur Anwendung des § 44 
LWG, zur Erstellung eines Entwässerungs-
konzeptes und Versickerungsgutachtens, 
zu Auflagen hinsichtlich der Wasser-
schutzzone IIIb und zum Einplanen von 
Notwasserwegen

-  Hinweise der Bezirksregierung Düsseldorf 
zur vorliegenden Ordnungsverfügung für 
die Kläranlage Huckingen, zur ordnungs-
gemäßen Entwässerung des Plangebietes 
bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten 
sowie zu Rahmenbedingungen zur Einlei-
tung in den Dickelsbach

-  Hinweise des BUND zu Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser

-  Hinweise der Netze Duisburg zu einer 
gutachterlichen Vor-Ort-Überprüfung 
der Gewässerschutzbelange während 
der Bauzeit, hinsichtlich der Festschrei-
bung einer Regelung zur Unversehrtheit 
der Deckschichten auf min. 60 % der 
Baugebietsfläche, zum Versiegelungsgrad 
von max. 40 % sowie zur Darlegung der 
Schutzausweisungen

Thema Boden, Fläche und Altlasten:
-  Hinweise von der Unteren Bodenschutz-

behörde zum Plangebiet als Bodenschutz-
vorrangfläche, zur Größe der beanspruch- 
ten Fläche sowie zu erforderlichen Kom-
pensationsmaßnahmen für den Eingriff  
in den Boden

-  Hinweise des Geologischen Dienstes NRW  
zur Lage des Plangebietes in der Erdbe- 
benzone 0, zur Berücksichtigung der  
Karte der schutzwürdigen Böden im Um- 
weltbericht sowie zum Umgang mit Mut- 
terboden

-  Hinweise des BUND zur Ablehnung des 
Flächenverbrauchs und zur Durchführung 
einer bodenkundlichen Kartierung
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FFH-Verträglichkeitsprüfung, einer Arten-
schutzprüfung und eines Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans

-  Hinweise der Bezirksregierung Düsseldorf 
zur Verortung von notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen im südlichen Teil des 
Wohngebietes

-  Hinweise des Regionalforstamts Ruhrge-
biet zu dem im Plangebiet bestehenden 
Baumbestand

-  Hinweise des BUND zu als erheblich ein- 
gestuften Umweltauswirkungen, zur 
Artenschutzprüfung und zur Beeinträch-
tigung von Wohnqualität und Erholungs-
funktion des angrenzenden Waldes

Thema Bergbau:
-  Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg  

zur Lage des Plangebietes über dem in- 
zwischen erloschenen Distriktsfeld  
„Constantin der Große“ sowie die An- 
regung zur Beteiligung ehem. Berg- 
werksunternehmer/Feldeseigentümer

Sonstiges:
-  Hinweise von der Unteren Bodenschutz- 

behörde zur Prüfung von Alternativflächen 
-  Hinweise des Umweltamtes zur hohen 

Konfliktintensität im Hinblick auf die 
Schutzgüter und erheblichen Umweltaus-
wirkungen, zur umfänglichen und vertie-
fenden Prüfung möglicher Alternativen, 
zum Nachweis der Verträglichkeit des 
geplanten Einzelhandels mit den Umwelt-
schutzgütern und  zur Beachtung des 
Anforderungsprofils des Umweltamtes  
für den Umweltbericht

-  Hinweise von der Stabsstelle Krisenma-
nagement und Bevölkerungsschutz zu 
Sicherheitsvorkehrungen in der Bauleit-
planung in Bezug auf die östlich verlau-
fende CO-Pipeline

-  Hinweise der Evonik zum Verlauf der 
Kohlenmonoxid-Fernleitungsanlage der 
Covestro Deutschland AG im Planungsbe-
reich, zum Schutzstreifen von 6 m Breite 
sowie zu deren Planungsvorgaben

-  Hinweise der WBD (Grünflächen) zum 
Grünausbau

-  Hinweise der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg (Abfall) zur Berücksichtigung von 
Müllsammelplätzen und zur zentralen 
Sammlung von Glas sowie zur Ausstat-
tung mit Unterflurbehältern

-  Hinweise der RMR Rhein-Main-Rohrlei-
tungstransportgesellschaft zu Ausgleichs-

maßnahmen, die nicht im Schutzstreifen 
der Leitungen liegen dürfen

-  Hinweise der Pledoc zur stillgelegten 
Ferngasleitung im Bereich der Anger-
munder Straße und zur Übernahme der 
Ferngasleitung samt Schutzstreifen in die 
Planunterlagen

Umweltbezogene Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:
-  Hinweise zu dem Eingriff in ein Land- 

schaftsschutzgebiet 
-  Hinweise zum Widerspruch zum Land- 

schaftsplan
-  Hinweise zum Eingriff in die Pufferzone 

des FFH-Gebiets
-  Hinweise zum Widerspruch zu den Zielen 

des Biotopverbundkonzeptes
-  Hinweise zum Schutz der geschützten 

Spitz-Ahorn-Allee
-  Hinweise zum Artenschutz, insbesondere 

zum Schutz von Agrarvögeln
-  Hinweise zur grundsätzlichen Belastung 

der Umwelt 
-  Hinweise und Fragestellungen zur Erstel-

lung und Veröffentlichung umweltbezo-
gener Gutachten

- Hinweise zu Kompensationsmaßnahmen
-  Hinweise zur Störung der Naherholungs-

funktion des Gebiets 
-  Hinweise zum Verlust von Grünflächen 

und Bäumen
-  Hinweise zur Kalt- und Frischluftproduk- 

tion des Gebiets 
-  Hinweise zur Zerstörung einer Frischluft- 

schneise
-  Hinweise zu globalen Forderungen nach 

Klima- und Naturschutz und zu der gro-
ßen Inanspruchnahme von Freiräumen 
trotz des fortschreitenden Klimawandels

-  Hinweise zur Ablehnung der Planung  
durch den Beirat der Unteren Natur- 
schutzbehörde

-  Hinweise zur Zerstörung von Boden, 
Bodenschutzvorrangflächen und schüt-
zenswerten naturnahen Böden

-  Hinweise zur Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbilds, zum Verlust des 
ländlichen Charakters von Rahm und des 
Blicks in den offenen Landschaftsraum

-  Hinweise zur Berücksichtigung von alter-
nativen Flächen

-  Hinweise zur Entwässerung (mögliche 
Ableitung der Abwässer in das bestehen-
de Kanalisationsnetz bzw. Versickerung 

im Plangebiet sowie Berücksichtigung von 
Starkregenereignissen)

-  Hinweise zur Lage in der Wasserschutz- 
zone IIIb und des einzuhaltenden Versie- 
gelungsgrads

-  Hinweise zur verkehrlichen Leistungs-
fähigkeit der Angermunder Straße, zu 
einem erheblich ansteigenden Verkehrs- 
aufkommen und einer Geschwindigkeits-
begrenzung der Angermunder Straße

-  Hinweise zu Immissionen, insbesondere 
zu den Höchstwerten des Immissions-
schutzes, zum Schallschutz bestehender 
Wohnnutzungen sowie zur Verschär-
fung der Lärmbelastung auf der Anger-
munder Straße und zur Erhöhung der 
Feinstaubbelastung

-  Hinweis zur befürchteten Schließung 
des TS Rahm und des Schützenvereins 
infolge zu hoher Lärmbelastung für das 
Wohngebiet

-  Hinweise zum Schutz des Kulturguts 
Ventenhof

-  Hinweise zur Berücksichtigung der CO- 
und Erdgasrohrleitung sowie zur Einhal-
tung des Mindestabstands

Umweltbezogene Stellungnahmen im 
Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit:
-  Hinweis zum Umweltbericht, insbeson-

dere zum Artenschutz, den im Plangebiet 
vorkommenden Vogelarten und Maßnah-
men zum Artenschutz

-  Hinweise und Fragestellungen zur Immis- 
sionsbelastung, zur Flächeninanspruch- 
nahme, zum FFH-Gebiet, zum Orts- und  
Landschaftsbild sowie zur Eingriffsrege- 
lung

Darüber hinaus können die umweltbezo-
genen Informationen in Form von Gutach-
ten und Untersuchungen zu folgenden 
Themen eingesehen werden:
-  Geräuschimmissions-Untersuchung zur 

Lärmsituation im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“ der Stadt Duisburg von 
ITAB Ingenieurbüro für technische Akustik 
und Bauphysik vom 28. Januar 2020, ak-
tualisiert am 13.04.2021, Dortmund mit 
Informationen über Verkehrs-, Gewerbe- 
und Sportlärm

-  Baugebiet am Rahmerbuschfeld in Duis- 
burg, Erläuterungsbericht Wohngebiet 

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021



Amtsblatt ...............................L

244

-  Klimagutachten – Klimatische Auswirkun-
gen des Planvorhabens Duisburg Rahm 
von Dr. Dütemeyer Umweltmeteorologie 
vom 23.09.2020, Essen mit Informationen 
über Kaltluftprozesse und die allgemeine 
Durchlüftung unter Einfluss der Gebäude

Duisburg, den 21. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Winter 
Tel.-Nr.: 0203 283-3256

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen- 
bezogene Daten in den abgegebenen  
Stellungnahmen zum Zweck der Abwä-
gung nach dem Baugesetzbuch erhoben 
und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.

und Supermarkt von bPLan Ingenieurge-
sellschaft von Mai 2020, Essen mit Infor-
mationen über das Entwässerungskon-
zept und das Erschließungskonzept mit 
öffentlichen und privaten Verkehrsflächen

-  Stellungnahme - Baugrunduntersuchun-
gen auf dem Grundstück Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm von Dr. Tillmanns 
Consulting vom 06.03.2018, Hilden mit 
Informationen über die Beschaffenheit 
der anstehenden Böden im Plangebiet

-  Baugrunduntersuchungen auf dem 
Grundstück „Am Rahmerbuschfeld“ 
in Duisburg-Rahm – Geotechnischer 
Bericht von Dr. Tillmanns Consulting 
vom 13.09.2019, Hilden mit Informa-
tionen über die Baugrunderkundung 
und Hinweisen für die Planung und 
Bauausführung

-  Stellungnahme - Baugrunduntersuchun-
gen auf dem Grundstück Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm – Mächtigkeit des 
Oberbodens von Dr. Tillmanns Consulting 
vom 22.11.2019, Hilden 

-  Stellungnahme - Baugrunduntersuchun-
gen auf dem Grundstück Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm – Ergebnisse der 
Versickerungsversuche von Dr. Tillmanns 
Consulting vom 16.01.2020, mit Ergän-
zung vom 10.02.2020, Hilden

-  Verkehrsuntersuchung Rahmerbuschfeld  
in Duisburg-Rahm von Lindschulte In- 
genieurgesellschaft vom 12.05.2020, 
Düsseldorf mit Informationen über die 
Abschätzung der Verkehrserzeugung im 
Kfz-Verkehr, die Prognosesituation, die  
Bewertung der Leistungsfähigkeit und  
die Prüfung notwendiger Linksabbiege- 
fahrstreifen

-  Gutachterliche Bewertung von Alterna-
tiven Standorten für einen Lebensmittel-
vollsortimenter in Duisburg-Rahm von 
cima Beratung + Management GmbH 
vom 14.12.2020, Köln mit Informatio-
nen über potenzielle Standorte für einen 
Lebensmittelvollsortimenter im Ortsteil 
Rahm und Flächenpotenziale im Nahver-
sorgungszentrum Großenbaum

-  Verträglichkeitsgutachten für die Ansied-
lung eines Lebensmittelvollsortimenters 
in Duisburg, Stadtteil Rahm von cima 
Beratung + Management GmbH vom 
14.12.2020, Köln 

-  Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“, Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung (ASP) 
von Normann Landschaftsarchitekten vom 

29.01.2021, Düsseldorf mit ergänzender  
gutachterlicher Stellungnahme zum Ar- 
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Ar- 
tenschutzprüfung (ASP) von April 2021 
mit Informationen über das planungsrele-
vante Artenspektrum und die Betroffen-
heit der Arten

-  Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“, FFH-Vorprüfung von 
Normann Landschaftsarchitekten vom 
29.01.2021, Düsseldorf mit Informatio- 
nen über das FFH-Gebiet und mögliche  
Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen- 
empfehlungen

-  Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“, Landschaftspflegerischer 
Begleitplan von Normann Landschafts-
architekten vom 29.01.2021, Düsseldorf 
mit Informationen über die Ermittlung  
des Umfangs erforderlicher Kompensa- 
tionsflächen, Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege und 
der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

-  Bericht über die Geruchsstoffimmissionen 
auf dem Gebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 1239 -Rahm- „Rahmerbuschfeld“ in 
Duisburg von TÜV Süd vom 30.04.2020 
mit Informationen über Geruchsimmis-
sionen durch die Pferdehaltung auf dem 
Ventenhof

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1239 -Rahm-
und der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 7.45 -Süd-
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Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslegung der Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 7.45 -Süd-  für einen Be-
reich in der Gemarkung Huckingen,  
Flur 53 im Ortsteil Rahm, östlich der  
Einfamilienhausbebauung an der An- 
germunder Straße auf der gesamten 
Länge zwischen der nördlichen Grund-
stücksgrenze des Flurstücks 23 im Nor- 
den und der südlichen Grundstücks-
grenze des Flurstücks 49 im Süden in 
einer Tiefe von ca. 100 m gemäß § 3  
Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB)  
i. V. m. § 3 Planungssicherstellungs- 
gesetz

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
19.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Entwurf der Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 7.45 -Süd- wird mit der 
Begründung beschlossen.

Dieser Entwurf der Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 7.45 -Süd- ist einschließlich 
seiner Begründung und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
auf die Dauer von sieben Wochen öffent-
lich auszulegen.

Ziel und Zweck der Flächennutzungsplan- 
Änderung ist die Entwicklung eines attrak- 
tiven Wohngebiets, in Form einer lockeren 
Einfamilienhausbebauung, um der Nach-
frage nach Wohnbauland im Duisburger 
Süden zu entsprechen. Neben der Schaf-
fung von Wohnraum soll durch die Planung 
die wohnortnahe Versorgung in Rahm 
gesichert werden.

Der Entwurf der Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 7.45 -Süd- für einen Bereich 
in der Gemarkung Huckingen, Flur 53 im 
Ortsteil Rahm, östlich der Einfamilienhaus-
bebauung an der Angermunder Straße auf 
der gesamten Länge zwischen der nördli-
chen Grundstücksgrenze des Flurstücks 23 
im Norden und der südlichen Grundstücks-
grenze des Flurstücks 49 im Süden in einer 
Tiefe von ca. 100 m kann mit der Begrün-
dung einschließlich des Umweltberichts in 
der Zeit vom 10.05.2021 bis 02.07.2021 
im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. 
§ 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, in 
den Vitrinen vor den Zimmern U 24 und 
U 25 eingesehen werden. Aufgrund der 
pandemischen Situation durch COVID-19 
ergeben sich auch Auswirkungen auf die 
Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr (mit Ausnahme 
der Betriebsschließungen am 14.05.2021 
und 04.06.2021) unter 0203/283 3256 
oder per Email l.winter@stadt-duisburg.de 
innerhalb der Auslegungsfrist individuell zu 
vereinbaren.

Die Auslegungsfrist ist hier gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB aufgrund der hohen Komplexität 
des Bauleitplanverfahrens um zwei Wochen 
ausgedehnt.

Aufgrund der pandemischen Situation 
durch COVID-19 ist die Auslegungsfrist  
hier gemäß § 3 Abs. 2 BauGB um zwei 
Wochen ausgedehnt. Es ergibt sich eine 
Auslegungsfrist von insgesamt acht 
Wochen. 

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement abgegeben werden. Stellung-
nahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben 
werden, können bei der Beschlussfassung 
über die Flächennutzungsplan-Änderung 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
Duisburg deren Inhalt nicht kannte oder 
nicht hätte kennen müssen und deren In-
halt für die Rechtmäßigkeit der Flächennut-
zungsplan-Änderung nicht von Bedeutung 
ist.

Auskünfte können nur telefonisch montags 
bis donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr 
und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr unter  
0203/283 3256 oder per Email  
l.winter@stadt-duisburg.de oder nach vor-
heriger Terminabsprache erteilt werden.

Neben der Flächennutzungsplan-Änderung 
und der Begründung können die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen sowie Informationen in 
Form von Gutachten und Untersuchungen 
nur im Internet oder nach vorheriger Ter- 
minabsprache eingesehen werden.

Folgende Arten umweltbezogener Infor- 
mationen sind verfügbar:

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 7.45 -Süd- mit folgenden 
Inhalten:

Bestandsaufnahme des aktuellen Umwelt-
zustands, Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Nicht-Durchfüh-
rung der Planung, Prognose bei Durchfüh- 
rung der Planung, Maßnahmen zur Min- 
derung nachteiliger Auswirkungen, Be-
schreibung der erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen aufgrund schwerer Unfälle 
oder Katastrophen sowie die baulichen und 
sonstigen technischen Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Minderung dieser Aus-
wirkungen, anderweitige Planungsmöglich- 
keiten, Maßnahmen zur Überwachung von  
Wechselbeziehungen bezogen auf die 
Schutzgüter
-  Mensch und menschliche Gesundheit 

(insbesondere Verkehrslärm und Gewer- 
belärm durch den Lebensmittelmarkt, 
Sportlärm, Geruchsimmissionen, CO- 
Pipeline)

-  Tiere, Pflanzen, Artenschutz und biologi-
sche Vielfalt (insbesondere Biotoptypen, 
FFH-Verträglichkeit, Fledermäuse wie 
Zwergfledermaus, Großer Abendsegler, 
Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus 
und eine Langohrart sowie planungsrele-
vante Vogelarten wie Baumfalke, Baum-
pieper, Bluthänfling, Graureiher, Habicht, 
Kranich, Mäusebussard, Mittelspecht, 
Rauchschwalbe, Rotmilan, Schwarz-
specht, Star, Steinkauz, Turmfalke, Wald-
kauz, Waldlaubsänger, Wanderfalke)

-  Fläche und Boden (insbesondere schüt-
zenswerte Böden, Versiegelung)

-  Wasser (insbesondere Trinkwasserschutz, 
Grund- und Niederschlagswasser)

-  Klima und Luft (insbesondere Klimatope, 
Kaltluftproduktion, Wärme- und Energie-
versorgung, Luftqualität)
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-  Landschaftsbild, Ortsbild (insbesondere 
landschaftsbezogene Erholung, Freiraum-
vernetzung, Landwirtschaft)

-  Kultur- und Sachgüter (insbesondere 
Umgebungsschutz des Baudenkmals, 
Landwirtschaft)

Umweltbezogene Stellungnahmen von  
Behörden und sonstigen Trägern öffent- 
licher Belange aus der Beteiligung gemäß  
§ 4 Abs. 1 BauGB:

Thema Hochwasser, Wasser und 
Entwässerung:
-  Hinweise von der Unteren Wasserbehörde 

und Abfallwirtschaftsbehörde zur Beach-
tung der Lage in der Trinkwasserschutz-
zone IIIb, dem wasserwirtschaftlichen 
Versiegelungsgrad von max. 40 %, zur 
Durchführung einer Deckschichtenerkun-
dung und dem Erhalt von Deckschichten,  
zur Genehmigung der WSG VO bei Er- 
weiterung des Kanalnetzes sowie zur 
Versickerung von ausschließlich unbelas-
tetem Regenwasser

-  Hinweise der Wirtschaftsbetriebe Duis- 
burg (Entwässerung) zum Anschluss des  
Plangebietes nach Ertüchtigung der Klär- 
anlage Huckingen, zur Sicherung von 
Anschlusstrassen von der inneren zur 
äußeren Erschließung im Bauleitplanver-
fahren, zur Höhe der Rückstauebene und, 
dass darunter liegende Flächen gegen 
Rückstau und Grundstücksüberflutungen 
zu sichern sind, zur Anwendung des § 44 
LWG, zur Erstellung eines Entwässerungs-
konzeptes und Versickerungsgutachtens, 
zu Auflagen hinsichtlich der Wasser-
schutzzone IIIb und zum Einplanen von 
Notwasserwegen

-  Hinweise der Bezirksregierung Düsseldorf 
zur vorliegenden Ordnungsverfügung für 
die Kläranlage Huckingen, zur ordnungs-
gemäßen Entwässerung des Plangebietes 
bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten 
sowie zu Rahmenbedingungen zur Einlei-
tung in den Dickelsbach

-  Hinweise des BUND zu Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser

-  Hinweise der Netze Duisburg zu einer 
gutachterlichen Vor-Ort-Überprüfung 
der Gewässerschutzbelange während 
der Bauzeit, hinsichtlich der Festschrei-
bung einer Regelung zur Unversehrtheit 
der Deckschichten auf min. 60 % der 
Baugebietsfläche, zum Versiegelungsgrad 

von max. 40 % sowie zur Darlegung der 
Schutzausweisungen

Thema Boden, Fläche und Altlasten:
-  Hinweise von der Unteren Bodenschutz-

behörde zum Plangebiet als Bodenschutz-
vorrangfläche, zur Größe der beanspruch- 
ten Fläche sowie zu erforderlichen Kom-
pensationsmaßnahmen für den Eingriff  
in den Boden

-  Hinweise des Geologischen Dienstes NRW  
zur Lage des Plangebietes in der Erdbe- 
benzone 0, zur Berücksichtigung der 
Karte der schutzwürdigen Böden im  
Umweltbericht sowie zum Umgang mit 
Mutterboden

-  Hinweise des BUND zur Ablehnung des 
Flächenverbrauchs und zur Durchführung 
einer bodenkundlichen Kartierung

Thema Immissionen:
-  Hinweise des Umweltamtes zur schall- 

gutachterlichen Untersuchung der ver- 
kehrlichen Auswirkungen und zur erfor- 
derlichen Untersuchung von Geruchsein- 
wirkungen

-  Hinweise von der Unteren Immissions-
schutzbehörde zur Erstellung eines Schall- 
und Geruchsgutachtens

-  Hinweise des Fachbereiches Verkehrlicher 
Immissionsschutz zur schalltechnischen 
Untersuchung

Thema Luft und Klima:
-  Hinweise des Deutschen Wetterdienstes 

zur Berücksichtigung von Auswirkungen 
auf das Schutzgut Klima sowie zur Be-
rücksichtigung der Aspekte des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung im 
Sinne des BauGB

-  Hinweise des BUND zur Erstellung eines 
Klimagutachtens

-  Hinweise des Umweltamtes zur Prüfung 
der Umsetzung von Maßnahmen des 
Luftreinhalteplans, zur Durchführung  
einer mikroklimatischen Simulation, zur 
Optimierung der Bebauungsstruktur 
und zur Berücksichtigung der Zielset-
zungen zum globalen Klimaschutz 
und Zielvorgaben der kommunalen 
Klimaschutzkonzepte

Thema Kultur und Sachgüter:
-  Hinweise der Landwirtschaftskammer 

NRW zu Bedenken gegen die Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen 

sowie zu erforderlichen Maßnahmen zum 
Ausgleich außerhalb des Plangebietes, für 
die keine landwirtschaftlichen Flächen in 
Anspruch genommen werden dürfen

Thema Verkehr:
-  Hinweise von der Verkehrsplanung zu 

Anforderungen an die verkehrliche Er- 
schließung und den Straßenausbau des 
Wohngebietes und des Einzelhandels, 
insbesondere Zufahrt und Bushaltestelle  
sowie allgemeine Hinweise und Anfor- 
derungen zu Wendeanlagen und Privat- 
straßen

Thema Umwelt, Natur- und Artenschutz
-  Hinweise von der Unteren Naturschutz- 

behörde zu erheblichen Bedenken hin- 
sichtlich der geplanten Flächeninan-
spruchnahme sowie zum Erfordernis  
einer FFH-Verträglichkeitsprüfung, einer 
Artenschutzprüfung und eines Land-
schaftspflegerischen Begleitplans

-  Hinweise der Bezirksregierung Düsseldorf 
zur Verortung von notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen im südlichen Teil des 
Wohngebietes

-  Hinweise des Regionalforstamts Ruhrge-
biet zu dem im Plangebiet bestehenden 
Baumbestand

-  Hinweise des BUND zu als erheblich ein- 
gestuften Umweltauswirkungen, zur 
Artenschutzprüfung und zur Beeinträch-
tigung von Wohnqualität und Erholungs-
funktion des angrenzenden Waldes

Thema Bergbau:
-  Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg  

zur Lage des Plangebietes über dem 
inzwischen erloschenen Distriktsfeld  
„Constantin der Große“ sowie die An- 
regung zur Beteiligung ehem. Bergwerks- 
unternehmer/Feldeseigentümer

Sonstiges:
-  Hinweise von der Unteren Bodenschutz- 

behörde zur Prüfung von Alternativflächen 
-  Hinweise des Umweltamtes zur hohen 

Konfliktintensität im Hinblick auf die 
Schutzgüter und erheblichen Umweltaus-
wirkungen, zur umfänglichen und vertie-
fenden Prüfung möglicher Alternativen, 
zum Nachweis der Verträglichkeit des 
geplanten Einzelhandels mit den Umwelt-
schutzgütern und  zur Beachtung des 
Anforderungsprofils des Umweltamtes  
für den Umweltbericht
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Landschaftsbild sowie zur Eingriffsrege- 
lung

Darüber hinaus können die umweltbezo-
genen Informationen in Form von Gutach-
ten und Untersuchungen zu folgenden 
Themen eingesehen werden:
-  Geräuschimmissions-Untersuchung zur 

Lärmsituation im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“ der Stadt Duisburg von 
ITAB Ingenieurbüro für technische Akustik 
und Bauphysik vom 28. Januar 2020, ak-
tualisiert am 13.04.2021, Dortmund mit 
Informationen über Verkehrs-, Gewerbe- 
und Sportlärm

-  Baugebiet am Rahmerbuschfeld in Duis- 
burg, Erläuterungsbericht Wohngebiet 
und Supermarkt von bPLan Ingenieurge-
sellschaft von Mai 2020, Essen mit Infor-
mationen über das Entwässerungskon-
zept und das Erschließungskonzept mit 
öffentlichen und privaten Verkehrsflächen

-  Stellungnahme - Baugrunduntersuchun-
gen auf dem Grundstück Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm von Dr. Tillmanns 
Consulting vom 06.03.2018, Hilden mit 
Informationen über die Beschaffenheit 
der anstehenden Böden im Plangebiet

-  Baugrunduntersuchungen auf dem 
Grundstück „Am Rahmerbuschfeld“ 
in Duisburg-Rahm – Geotechnischer 
Bericht von Dr. Tillmanns Consulting 
vom 13.09.2019, Hilden mit Informa-
tionen über die Baugrunderkundung 
und Hinweisen für die Planung und 
Bauausführung

-  Stellungnahme - Baugrunduntersuchun-
gen auf dem Grundstück Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm – Mächtigkeit des 
Oberbodens von Dr. Tillmanns Consulting 
vom 22.11.2019, Hilden 

-  Stellungnahme - Baugrunduntersuchun-
gen auf dem Grundstück Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm – Ergebnisse der 
Versickerungsversuche von Dr. Tillmanns 
Consulting vom 16.01.2020, mit Ergän-
zung vom 10.02.2020, Hilden

-  Verkehrsuntersuchung Rahmerbusch-
feld in Duisburg-Rahm von Lindschulte 
Ingenieurgesellschaft vom 12.05.2020, 
Düsseldorf mit Informationen über die 
Abschätzung der Verkehrserzeugung im 
Kfz-Verkehr, die Prognosesituation, die  
Bewertung der Leistungsfähigkeit und  
die Prüfung notwendiger Linksabbiege- 
fahrstreifen

-  Hinweise von der Stabsstelle Krisenma-
nagement und Bevölkerungsschutz zu 
Sicherheitsvorkehrungen in der Bauleit-
planung in Bezug auf die östlich verlau-
fende CO-Pipeline

-  Hinweise der Evonik zum Verlauf der 
Kohlenmonoxid-Fernleitungsanlage der 
Covestro Deutschland AG im Planungsbe-
reich, zum Schutzstreifen von 6 m Breite 
sowie zu deren Planungsvorgaben

-  Hinweise der WBD (Grünflächen) zum 
Grünausbau

-  Hinweise der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg (Abfall) zur Berücksichtigung von 
Müllsammelplätzen und zur zentralen 
Sammlung von Glas sowie zur Ausstat-
tung mit Unterflurbehältern.

-  Hinweise der RMR Rhein-Main-Rohrlei-
tungstransportgesellschaft zu Ausgleichs-
maßnahmen, die nicht im Schutzstreifen 
der Leitungen liegen dürfen

-  Hinweise der Pledoc zur stillgelegten 
Ferngasleitung im Bereich der Anger-
munder Straße und zur Übernahme der 
Ferngasleitung samt Schutzstreifen in  
die Planunterlagen

Umweltbezogene Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:
-  Hinweise zu dem Eingriff in ein Land- 

schaftsschutzgebiet 
-  Hinweise zum Widerspruch zum Land- 

schaftsplan
-  Hinweise zum Eingriff in die Pufferzone 

des FFH-Gebiets
-  Hinweise zum Widerspruch zu den Zielen 

des Biotopverbundkonzeptes
-  Hinweise zum Schutz der geschützten 

Spitz-Ahorn-Allee
-  Hinweise zum Artenschutz, insbesondere 

zum Schutz von Agrarvögeln
-  Hinweise zur grundsätzlichen Belastung 

der Umwelt 
-  Hinweise und Fragestellungen zur Erstel-

lung und Veröffentlichung umweltbezo-
gener Gutachten

- Hinweise zu Kompensationsmaßnahmen
-  Hinweise zur Störung der Naherholungs-

funktion des Gebiets 
-  Hinweise zum Verlust von Grünflächen 

und Bäumen
-  Hinweise zur Kalt- und Frischluftproduk- 

tion des Gebiets 
-  Hinweise zur Zerstörung einer Frischluft- 

schneise

-  Hinweise zu globalen Forderungen nach 
Klima- und Naturschutz und zu der gro-
ßen Inanspruchnahme von Freiräumen 
trotz des fortschreitenden Klimawandels

-  Hinweise zur Ablehnung der Planung  
durch den Beirat der Unteren Natur- 
schutzbehörde

-  Hinweise zur Zerstörung von Boden, 
Bodenschutzvorrangflächen und schüt-
zenswerten naturnahen Böden

-  Hinweise zur Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbilds, zum Verlust des 
ländlichen Charakters von Rahm und des 
Blicks in den offenen Landschaftsraum

-  Hinweise zur Berücksichtigung von alter-
nativen Flächen

-  Hinweise zur Entwässerung (mögliche 
Ableitung der Abwässer in das bestehen-
de Kanalisationsnetz bzw. Versickerung 
im Plangebiet sowie Berücksichtigung von 
Starkregenereignissen)

-  Hinweise zur Lage in der Wasserschutz- 
zone IIIb und des einzuhaltenden Ver- 
siegelungsgrads

-  Hinweise zur verkehrlichen Leistungs-
fähigkeit der Angermunder Straße, zu 
einem erheblich ansteigenden Verkehrs- 
aufkommen und einer Geschwindigkeits-
begrenzung der Angermunder Straße

-  Hinweise zu Immissionen, insbesondere 
zu den Höchstwerten des Immissions-
schutzes, zum Schallschutz bestehender 
Wohnnutzungen sowie zur Verschär-
fung der Lärmbelastung auf der Anger-
munder Straße und zur Erhöhung der 
Feinstaubbelastung

-  Hinweis zur befürchteten Schließung 
des TS Rahm und des Schützenvereins 
infolge zu hoher Lärmbelastung für das 
Wohngebiet

-  Hinweise zum Schutz des Kulturguts 
Ventenhof

-  Hinweise zur Berücksichtigung der CO- 
und Erdgasrohrleitung sowie zur Einhal-
tung des Mindestabstands

Umweltbezogene Stellungnahmen im 
Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit:
-  Hinweis zum Umweltbericht, insbeson-

dere zum Artenschutz, den im Plangebiet 
vorkommenden Vogelarten und Maßnah-
men zum Artenschutz

-  Hinweise und Fragestellungen zur Immis- 
sionsbelastung, zur Flächeninanspruch- 
nahme, zum FFH-Gebiet, zum Orts- und  
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Duisburg, den 21. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Winter 
Tel.-Nr.: 0203 283-3256

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen- 
bezogene Daten in den abgegebenen  
Stellungnahmen zum Zweck der Abwä-
gung nach dem Baugesetzbuch erhoben 
und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise  
zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.

-  Gutachterliche Bewertung von Alterna-
tiven Standorten für einen Lebensmittel-
vollsortimenter in Duisburg-Rahm von 
cima Beratung + Management GmbH 
vom 14.12.2020, Köln mit Informatio-
nen über potenzielle Standorte für einen 
Lebensmittelvollsortimenter im Ortsteil 
Rahm und Flächenpotenziale im Nahver-
sorgungszentrum Großenbaum

-  Verträglichkeitsgutachten für die Ansied-
lung eines Lebensmittelvollsortimenters 
in Duisburg, Stadtteil Rahm von cima 
Beratung + Management GmbH vom 
14.12.2020, Köln 

-  Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“, Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung (ASP) 
von Normann Landschaftsarchitekten vom 
29.01.2021, Düsseldorf mit ergänzender  
gutachterlicher Stellungnahme zum Ar- 
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Ar- 
tenschutzprüfung (ASP) von April 2021 
mit Informationen über das planungsrele-
vante Artenspektrum und die Betroffen-
heit der Arten

-  Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“, FFH-Vorprüfung von 
Normann Landschaftsarchitekten vom 
29.01.2021, Düsseldorf mit Informatio- 
nen über das FFH-Gebiet und mögliche  
Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen- 
empfehlungen

-  Bebauungsplan Nr. 1239 -Rahm- „Rah-
merbuschfeld“, Landschaftspflegerischer 
Begleitplan von Normann Landschafts-
architekten vom 29.01.2021, Düsseldorf 
mit Informationen über die Ermittlung  
des Umfangs erforderlicher Kompensa- 
tionsflächen, Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege und 
der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

-  Bericht über die Geruchsstoffimmissionen 
auf dem Gebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 1239 -Rahm- „Rahmerbuschfeld“ in 
Duisburg von TÜV Süd vom 30.04.2020 
mit Informationen über Geruchsimmis-
sionen durch die Pferdehaltung auf dem 
Ventenhof

-  Klimagutachten – Klimatische Auswirkun-
gen des Planvorhabens Duisburg Rahm 
von Dr. Dütemeyer Umweltmeteorologie 
vom 23.09.2020, Essen mit Informationen 
über Kaltluftprozesse und die allgemeine 
Durchlüftung unter Einfluss der Gebäude

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1239 -Rahm-
und der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 7.45 -Süd-
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Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen 
erforderlich:

Gemarkung Duisburg:

Esmarchstraße 7   wird  Esmarchstraße 7 und 7 A

Gemarkung Hamborn:

Halfmannstraße ohne Nr.  wird  Halfmannstraße 70 (Vereinsheim)
      Kgv. Blüh auf Bergbau e. V.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 
Düsseldorf schriftlich, in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und 
Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 9. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Nicola Reinhardt

Auskunft erteilt:  
Angela Hohnen 
Tel.-Nr.: 0203 283-6712
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 12.04.2021, Aktenzeichen 51-42/95, an Isa Behljuli,
zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 120, montags und donnerstags in der Zeit
von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Möller, Tel.-Nr.: 0203 283-2293

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 24.03.2021, Aktenzeichen
222003983840, an Möhlendick, Kay-Andre, zuletzt wohnhaft Ohne festen Wohnsitz 000, 00000 Duisburg. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-
Straße 36, 47137 Duisburg, Zimmer 416, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Küppers, Tel.-Nr.: 0203/283-6008

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 26.01.2021, Aktenzeichen
222501985712, an Alibaba Abdullayev, zuletzt wohnhaft Langenbochumer Str. 22 a, 45770 Marl. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Von-
der-Mark-Str. 36, 47137404 Duisburg, Zimmer 409, Montag bis Mittwoch in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Serafin, Tel.-Nr.: 0203-283-4190

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 03.02.2021, Aktenzeichen
222003878299, an Janßen, Connor Mathias, zuletzt wohnhaft Maiblumenstr. 7, 47229 Duisburg. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-swe-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 402, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Malotta, Tel.-Nr.: 0203 283 4631

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 15.04.2021, Aktenzeichen 51-42/91 Ell 91061, an
Abdurrezzak Cengiz, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304,
Montags und Donnerstags nach vorheriger Terminvergabe in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203/283-5658

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 12.04.2021, Aktenzeichen 21-32
Schw 232 000 478 041, HaB GwSt 2015, an Frau Gülnaz Enver, zuletzt wohnhaft Flurstr. 141, 45355 Essen. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall
85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Schweiger, Tel.-Nr.: 0203-283 8232

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 11.03.2021, Aktenzeichen 51-42/91 Baum, an
Domenico Köppen, zuletzt wohnhaft Im Neuenkamp 50, 47167 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 304, Montag und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203/283-8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.04.2021, Aktenzeichen 51-42/91 91.094-91.096, an
Krystian Dylewski, zuletzt wohnhaft derzeit unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 311,
montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Szymanowski, Tel.-Nr.:
0203/283-5458

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021



Amtsblatt ...............................L

251Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021



Amtsblatt ...............................L

252 Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 30. April 2021



Amtsblatt ...............................L

253

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3202837245 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 7. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3274017825  
(alt 174017822) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3202243410, 
3202427450 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4200014605 (alt 
100014604), 4200014670 (alt 100014679) 
der Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3200174062 (alt 
100174069) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 16. März 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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